5. SEPTEMBER 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 14. Juni 2017 zur Ausführung der Artikel 32quater/1 § 1 und 32quater/2 §§ 1 und 6 des Gerichtsgesetzbuches


(Belgisches Staatsblatt vom 19. November 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


5. SEPTEMBER 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 14. Juni 2017 zur Ausführung der Artikel 32quater/1 § 1 und 32quater/2 §§ 1 und 6 des Gerichtsgesetzbuches


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches, des Artikels 32quater/2 § 1, § 3 Absatz 2 und § 6, eingefügt durch das Gesetz vom 4. Mai 2016 und abgeändert durch die Gesetze vom 5. Mai 2019, 28. November 2021 und 15. Mai 2024;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 14. Juni 2017 zur Ausführung der Artikel 32quater/1 § 1 und 32quater/2 §§ 1 und 6 des Gerichtsgesetzbuches;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 8. April 2025;

	Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 15. Mai 2025;

	Aufgrund der Stellungnahme der Datenschutzbehörde vom 16. Juni 2025;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 77.969/2 des Staatsrates vom 4. August 2025, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag der Ministerin der Justiz


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In der Überschrift des Königlichen Erlasses vom 14. Juni 2017 zur Ausführung der Artikel 32quater/1 § 1 und 32quater/2 §§ 1 und 6 des Gerichtsgesetzbuches werden die Wörter "§§ 1 und 6" durch die Wörter "§ 1, § 3 Absatz 2 und § 6" ersetzt.


	Art. 2 - Artikel 14 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 28. November 2021, wird durch die Nummern 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"9. einmalige Aktennummer des beurkundenden Gerichtsvollziehers,

	10. vom Register automatisch generierte einmalige Kennnummer der betreffenden Urkunde,

	11. Datum und Zeitpunkt der Erstellung der Urkunde,

	12. gegebenenfalls Datum der gütlichen Erledigung im Sinne von Artikel 519 § 4 des Gerichtsgesetzbuches,

	13. gegebenenfalls einmalige Kenndaten des Gerichts,

	14. gegebenenfalls den beigetriebenen Betrag,

	15. gegebenenfalls Antrag und Referenzangabe in Bezug auf die Beteiligung des in Artikel 555/1ter des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Solidaritätsfonds der Nationalen Gerichtsvollzieherkammer,

	16. gegebenenfalls äußerste Dringlichkeit,

	17. gegebenenfalls Anwendung des angepassten Tarifs aufgrund von außerhalb der normalen Arbeitszeiten vorgenommenen Verrichtungen,

	18. einmalige Kenndaten der zentralisierenden Amtsstube des Gerichtsvollziehers."


	Art. 3 - In denselben Erlass wird ein Artikel 14/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/1 - In diesem Register werden folgende Daten in Bezug auf nicht zugestellte Urkunden registriert:

	1. Datum und Zeitpunkt der Unterzeichnung der Urkunde,

	2. Name, Vorname und Adresse der Amtsstube des Gerichtsvollziehers, der die Urkunde hinterlegt hat,

	3. Betrag der Kosten und Zusammensetzung dieses Betrags,

	4. digitale Abschrift der Urkunde, die hinterlegt wurde,

	5. Angabe, welche Art von Urkunde hinterlegt wurde,

	6. in Bezug auf den/die Auftraggeber: Name, Vorname und Nationalregisternummer oder Bis-Registernummer, wenn es eine natürliche Person betrifft, und Unternehmensname, Unternehmensform, Gesellschaftssitz oder Betriebssitz und Eintragungsnummer bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen, wenn es eine juristische Person betrifft,

	7. gegebenenfalls in Bezug auf den Adressaten: Name, Vorname, Nationalregisternummer oder Bis-Registernummer und Adresse, wenn es eine natürliche Person betrifft, und Unternehmensname, Unternehmensform, Gesellschaftssitz oder Betriebssitz und Eintragungsnummer bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen, wenn es eine juristische Person betrifft,

	8. einmalige Aktennummer des beurkundenden Gerichtsvollziehers,

	9. vom Register automatisch generierte einmalige Kennnummer der betreffenden Urkunde,

	10. Datum und Zeitpunkt der Erstellung der Urkunde,

	11. gegebenenfalls Datum der gütlichen Erledigung,

	12. gegebenenfalls einmalige Kenndaten des Gerichts,

	13. gegebenenfalls den beigetriebenen Betrag,

	14. gegebenenfalls Antrag und Referenzangabe in Bezug auf die Beteiligung des in Artikel 555/1ter des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Solidaritätsfonds der Nationalen Gerichtsvollzieherkammer,

	15. gegebenenfalls äußerste Dringlichkeit,

	16. gegebenenfalls Anwendung des angepassten Tarifs aufgrund von außerhalb der normalen Arbeitszeiten vorgenommenen Verrichtungen,

	17. einmalige Kenndaten der zentralisierenden Amtsstube des Gerichtsvollziehers."


	Art. 4 - In denselben Erlass wird ein Kapitel 5/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"KAPITEL 5/1 - Kenntnisnahme eigener Urkunden".


	Art. 5 - In Kapitel 5/1 desselben Erlasses, eingefügt durch Artikel 4, wird ein Artikel 14/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/2 - § 1 - Die Nationale Gerichtsvollzieherkammer identifiziert und authentifiziert bei Konsultierungsanträgen aufgrund von Artikel 32quater/2 § 3 Absatz 2 des Gerichtsgesetzbuches zuvor den Antragsteller. Aus Identifizierung und Authentifizierung muss unmissverständlich hervorgehen, dass der Antragsteller berechtigt ist, die beantragten Informationen zu erhalten. Gegebenenfalls verhindert die Nationale Gerichtsvollzieherkammer die Konsultierung. Zudem ergreift sie geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Informationen in einer Weise beantragt und übermittelt werden, die ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet.

	§ 2 - Die in § 1 erwähnte Identifizierung und Authentifizierung erfordern die Verarbeitung folgender Daten:

	1. für natürliche Personen:

	a) Name und Vorname(n),

	b) Wohnsitz,

	c) Geburtsdatum und -ort,

	d) gegebenenfalls Nationalregisternummer oder Bis-Registernummer,

	e) gegebenenfalls Unternehmensnummer,

	2. für juristische Personen:

	a) Unternehmensname,

	b) Unternehmensnummer,

	c) gegebenenfalls die in Nr. 1 erwähnten Personalien der natürlichen Person, die den Konsultierungsantrag für die juristische Person einreicht,

	3. Metadaten, die durch den Konsultierungsantrag generiert werden.

	Diese Daten werden für eine Dauer von fünf Jahren ab dem Datum des Konsultierungsantrags zu Kontroll- und Statistikzwecken aufbewahrt."


	Art. 6 - Vorliegender Erlass tritt am Tag nach dem Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Art. 7 - Der für Justiz zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 5. September 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN
